
Beratungsunterlage 
Stadt Bad Rappenau 

 
 

 
Amt Berichterstatter (Amtsleiter) Sachbearbeiter 

Hauptamt Franke, Wolfgang 
 

Blum, Karina 

Vorlagennummer  Aktenzeichen 

057/2024  10.1.1 

 
 

Beratungsfolge: 

Gremium 
 

Termin  

 

Zuständigkeit 

 

Behandlung 
Gemeinderat 11.07.2024 Entscheidung öffentlich 

 
 

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer 
  
 

 

Anzahl der Anlagen: keine 
 
 

 

Betreff: 

Neuwahl der Ausschüsse des Gemeinderates und der Mitglieder in sonstigen 
Gremien 
 

 

Beschluss: 
 

a. Der Gemeinderat stimmt zu, für die Vertretung in den beschließenden Ausschüssen 
eine Kombination von persönlicher und allgemeiner Stellvertretung entsprechend der 
bisherigen Praxis festzulegen.  

 
b. Jeweils im Wege der Einigung bestellt der Gemeinderat folgende Mitglieder und 

Stellvertreter in die nachfolgenden Ausschüsse und sonstige Gremien: 
 
1. Finanz- und Verwaltungsausschuss (12 Mitglieder + 12 Stellvertreter) 
 
           Mitglieder:     Persönliche Stellvertreter: 
 
           1. Hofmann, Sven      1. Winter, Rüdiger 
           2. Ries-Müller, Jutta      2. Ringler, Markus 
           3. Störner, Gundi      3. Kulka, Jan 
           4. Pendelic, Gordan      4. Exner, Carmen 
           5. Ries-Müller, Klaus      5. Jänichen, Axel 
           6. Müller, Robin      6. Wacker, Birgit 
           7. Schwab, Lydia      7. Kühne, Chantal 
           8. Last, Bertram      8. Scholz, Harald 
           9. Gabel, Markus      9. Stenchly, Kerstin 
         10. Störner, Anika    10. Trunzer, Martina 
         11. Winter, Ralf     11. Feeser, Marko 
         12. Rein, Manfred    12. Reinhardt, Timo 
 
 



2. Technischer Ausschuss (12 Mitglieder + 12 Stellvertreter) 
 
            Mitglieder:     Persönliche Stellvertreter: 
 
            1. Winter, Rüdiger      1. Hofmann, Sven 
            2. Reinhardt, Timo      2. Ringler, Markus 
            3. Jung, Michael      3. Störner, Gundi 
            4. Scholz, Harald      4. Last, Bertram 
            5. Ries-Müller, Klaus      5. Ries, Holger 
            6. Fledmeyer, Ulrich      6. Hocher, Sonja 
            7. Kochendörfer, Ralf      7. Rein, Manfred 
            8. Basler, Uwe      8. Exner, Carmen 
            9. Hemmer, Jan      9. Ries-Müller, Jutta 
          10. Hofmann, Nadine    10. Kulka, Jan 
          11. Feeser, Marko    11. Winter, Ralf 
          12. Haas, Elke     12. Stenchly, Kerstin  
 
 
3. Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten und Umwelt (12 Mitglieder + 
 12 Stellvertreter) 
 
            Mitglieder:     Persönliche Stellvertreter: 
 
            1. Last, Bertram      1. Scholz, Harald 
            2. Rein, Manfred      2. Reinhardt, Timo 
            3. Trunzer, Martina      3. Jung, Michael 
            4. Lilli, Edgar       4. Winter, Ralf 
            5. Jänichen, Axel      5. Menakker, Carina 
            6. Wacker, Birgit      6. Hocher, Sonja 
            7. Gabel, Markus      7. Haas, Elke 
            8. Basler, Uwe      8. Senghaas, Klaus 
            9. Hemmer, Jan      9. Ries-Müller, Jutta 
          10. Kulka, Jan     10. Hofmann, Nadine 
          11. Feeser, Marko    11. Pendelic, Gordan  
          12. Kochendörfer, Ralf    12. Schwab, Lydia 
 
 
4. Verwaltungsrat der Kur- und Klinikverwaltung GmbH (KUK, 11 Mitglieder) 
 
           Mitglieder: 
 
            1. Hofmann, Sven 
            2. Haas, Elke 
            3. Störner, Gundi 
            4. Pendelic, Gordan 
            5. Menakker, Carina 
            6. Hocher, Sonja 
            7. Stenchly, Kerstin 
            8. Last, Bertram 
            9. Ringler, Markus  
          10. Störner, Anika 
          11. Exner, Carmen 
 
 
Anmerkung zu Ziffer 5 und 6: 
Laut § 10 Ziffer 4 der Satzung der Salinenklinik AG bzw. § 12 Abs. 4 des 



Gesellschaftervertrages der Schwärzberg Klinik GmbH „müssen die entsandten Mitglieder 
gleichzeitig Organmitglied der Stadt Bad Rappenau und Mitglied des Verwaltungsrates der Kur- 
und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH sein.“ 
 
 
5. Verwaltungsrat der Schwärzberg-Klinik GmbH (5 Mitglieder) 
 
            Mitglieder: 
            
           1. Hofmann, Sven 
           2. Haas, Elke 
           3. Störner, Anika 
           4. Menakker, Carina 
           5. Hocher, Sonja  
 
 
6. Verwaltungsrat der Salinenklinik AG (5 Mitglieder) 
 
           Mitglieder: 
 
           1. Last, Bertram 
           2. Haas, Elke 
           3. Störner, Gundi 
           4. Menakker, Carina 
           5. Hocher, Sonja  
 
 
7. Gemeinsamer Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
            Bad Rappenau – Kirchardt – Siegelsbach (6 Mitglieder + 6 Stellvertreter) 
 
           Mitglieder:     Persönliche Stellvertreter: 
 
          1. Winter, Ralf      1. Pendelic, Gordan 
          2. Stenchly, Kerstin     2. Kochendörfer, Ralf 
          3. Hofmann, Nadine     3. Trunzer, Martina 
          4. Feeser, Marko     4. Senghaas, Klaus 
          5. Ries, Holger      5. Jänichen, Axel 
          6. Müller, Robin     6. Feldmeyer, Ulrich 
 
 
8. Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Wasserversorgungsgruppe 
            Mühlbach“ (11 Mitglieder) 
 
          Mitglieder: 
 
          1. Hofmann, Sven 
          2. Stenchly, Kerstin 
          3. Störner, Gundi 
          4. Scholz, Harald 
          5. Ries, Holger 
          6. Feldmeyer, Ulrich 
          7. Ringler, Markus 
          8. Senghaas, Klaus 
          9. Rein, Manfred 
        10. Kulka, Jan 
        11. Winter, Ralf  



 
 
9.  Verwaltungsrat des Zweckverbands “Wasserversorgungsgruppe Mühlbach“  
            (3 Mitglieder + 3 Stellvertreter aus der Mitte der Verbandversammlung des  
            Zweckverbands (siehe Ziffer 8)) 
 
 
           Mitglieder:     Persönliche Stellvertreter: 
 

1. Hofmann, Sven    1. Scholz, Harald  
2. Stenchly, Kerstin    2. Ringler, Markus 
3. Störner, Gundi    3. Kulka, Jan 

 
 
10. Vertreter in sonstigen Verbänden und Institutionen 
 
a. Abwasserzweckverband „Oberes Elsenztal“ (1 Vertreter + 1 Stellvertreter) 
    - Grombach 
 
      Mitglied:         Persönliche Stellvertreter:  
 
      Last, Bertram     Hemmer, Jan 
 
 
b. Abwasserzweckverband „Schwarzbachtal“ (1 Vertreter + 1 Stellvertreter) – 
    Obergimpern / Wollenberg 
 
     Mitglied:       Persönliche Stellvertreter:  
 
     Basler, Uwe     Gabel, Markus 
 
 
c. Zweckverband „Hochwasserschutz Böllinger Bach“ (2 Vertreter + 2 Stellvertreter) 
 
      Mitglieder:     Persönliche Stellvertreter: 
 
      1. Lilli, Edgar     1. Exner, Carmen 
      2. Reinhardt, Timo    2. Kochendörfer, Ralf  
 
 
d. Erweiterter Vorstand der Musikschule Unterer Neckar (3 Vertreter) 
 
     Mitglieder: 
 
     1. Pendelic, Gordan 
     2. Kühne, Chantal 
     3. Trunzer, Martina  
 
 
e. Beirat des Heimat- und Museumsvereins (2 Vertreter) 
 
     Mitglieder: 
 
     1. Winter, Rüdiger 
     2. Ries-Müller, Jutta  
 



 
 

 

Sachverhalt: 
 
Nach jeder Wahl des Gemeinderates sind die beschließenden Ausschüsse neu zu bilden (§ 40 
Abs. 1 Satz 3 Gemeindeordnung). Nach der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Bad 
Rappenau, zuletzt geändert am 22.06.2023, ist die Zahl der Mitglieder in den beschließenden 
Ausschüssen auf 12 festgelegt. Die Zahl der Verwaltungs- und Aufsichtsratsgremien ergibt sich 
aus den jeweiligen Gesellschaftsverträgen, die Zahl der Mitglieder des Gemeinsamen 
Ausschusses ist in der Vereinbarung zur vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Rappenau-Kirchardt-Siegelsbach geregelt, die Mitgliederzahl der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe Mühlbach ergibt sich aus der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes. 
 
Die Ausschüsse des Gemeinderates und die Zusammensetzung der sonstigen Gremien 
werden im Normalfall im Wege der Einigung bestellt. Bei einer Einigung über die Entsendung 
der Mitglieder müssen ausnahmslos alle Mitglieder des Gemeinderates der vorgeschlagenen 
Besetzung der Ausschüsse und der sonstigen Gremien zustimmen, stimmt nur einer dagegen 
oder enthält sich, ist eine Einigung nicht erfolgt. 
 
Kommt eine Einigung über die Zusammensetzung nicht zustande, gilt § 40 Abs. 2 
Gemeindeordnung (GemO) für die Ausschüsse bzw. § 104 Abs. 2 i. V. m. § 40 Abs. 2 GemO 
für Verwaltungs- und Aufsichtsratsgremien. 
 
§ 40 Abs. 2 GemO 
Kommt eine Einigung über die Zusammensetzung eines beschließenden Ausschusses nicht 
zustande, werden die Mitglieder von den Gemeinderäten auf Grund von Wahlvorschlägen nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl unter Bindung an die Wahlvorschläge gewählt. Wird nur 
ein gültiger oder kein Wahlvorschlag eingereicht, findet Mehrheitswahl ohne Bindung an die 
vorgeschlagenen Bewerber statt. 
 
§ 104 Abs. 2 GemO 
„Ist der Gemeinde das Recht eingeräumt, mehr als ein Mitglied des Aufsichtsrates oder eines 
entsprechenden Organs eines Unternehmens zu entsenden, finden die Vorschriften über die 
Wahl der Mitglieder beschließender Ausschüsse des Gemeinderates Anwendung, soweit eine 
Einigung über die Entsendung nicht zustande kommt.“ 
 
Im Vorfeld der heutigen Sitzung haben die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen Vorschläge 
zur Zusammensetzung der Ausschüsse und sonstigen Gremien erarbeitet, die im 
Beschlussvorschlag berücksichtigt wurden. 
 
Die Stellvertretung in den Ausschüssen ist vom Gemeinderat durch Beschluss festzulegen (§ 
10 DVO GemO zu § 40 GemO). Bisher war für die Vertretung in den beschließenden 
Ausschüssen eine Kombination von persönlicher und allgemeiner Stellvertretung festgelegt. So 
wurden persönliche Stellvertreter gewählt, bei dessen Verhinderung die Vertretung in der 
Reihenfolge der Stellvertreter im Ausschuss erfolgt. Die Verwaltung schlägt vor, die bisherige 
Praxis fortzusetzen und eine Kombination von persönlicher und allgemeiner Stellvertretung 
festzulegen. 
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